
§5 LZV / Gilt die Unzulässigkeit der Fächerkombi
auch für das Erweiterungsfach? (NRW)
Beitrag von „chilipaprika“ vom 2. August 2023 13:46

Ja, das geht auf jeden Fall.

Voraussetzung: es wird als Erweiterungsfach angeboten (macht nicht jede Hochschule
unbedingt (aber meine Hochschule bietet es nicht an, deswegen wusste mein Kollege nicht, ob
Dortmund, Wuppertal und X es machen)
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